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21 .Jahrgang.Wien,Montag29 .Juli1918.

Zur Massenverssmmlungder WienerStressenbahnbediensteten.
DieBerichtederAhg.ForstnerundMüller ,sowiedesVer-¬
banesekretaärsWeiglvomsocialdemokratischenHandels-und
Transportarbeiterverbandenthaltenzahlreicheunrichtige

Darstellungen ,die der Aufklärungbedürfen ;sieberücksich-¬
tigen auchdie neubeschlossenenZuwendungennochnicht .

Die Motorführer erhalten zwar einenAnfangstaglohn
von K . 30 ,wozuaber noch die Kriegszulage und derAnschaf- ¬

fungsbeitragkommt,welchemonatlich,bezw.vierteljährlich
ausbezahltwerdenundaufdenTagumgerechnetzusammen
5 bis101/2Kbetragen .DazukommtnochdieFahrzulage,
welche derzeit K . 60ausmacht ,sowie die normalenUeber¬

stundenmiteinertäglichenMehreinnahmevonderzeitrund
K . 50 .Die gesammzenAnfangsbezügeeinesMotorführers

betragendehertäglich 13 . 40bis 18 . 80( ,je nachdemFa¬
milienstand .Auchdie Schaffnerinnen beziehen nebstdem
Stundenlohnvonderzeit 52 bis 53 HellernnochalleKriegs-¬
zulagen ,Anschaffuhgsbeiträge und Nebengebühren ,sodess
sie im Tagesdurchschnitt auf K 10 . 60bis 11 . 20zu stehen

kommen .Das Trinkgeld der Schaffnerinnen ist gerichtsord - ¬

nungsmässigmiteinemDurchschnittvonK . -perTagfest-¬
gestellt wordenundwird mit diesemBetrag auch in dieet - ¬
weigenUnfallsrenteneingerechnet .DieFahrbedienstetenbe-¬
kommenübrigensschonnacheinemJahr in jeder Wocheeinen
bezahltenfreienTag.

DieAngabe ,dassdie FahrpreiserhöhungeineMehr¬
einnahmevon30bis33MillionenproJahrausmacht,istda-¬
hin richtig zu stellen ,dass sie ,weil erst vom28 .August
an giltig ,für das nächst Geschäftsjahr nur rund 25 bis

26 1/2 MillionenKroneneinbringenwird .
DieKostenderLohnerhöhungenfür dasPersonalaber

betragen nicht . 7Millionen Kronen ,sondern für diebeiden
neu hinzugekommenen Anscheffuhgsbeiträge 7 Millionen Kronen ,

für die Erhöhung der Kriegszulage nach dem Antrage Kunschak

3 1/2 Millionen Kronen und für die neuen Zuwendungen andie
BediensteteneinschliesslichderArbeiterderHauptwerkstäte

4 1/2 MillionenKronen ,also zusammen15 MillionenKronen,
sodass also für die Kosten der Materialpreissteigerungen

undfürdieZuwendungenandieübrigenGemeindebediensteten,
wofür die städtischen Unternehmungen teilweise aufkommen
müssen ,nur sehr wenig erübrigt wird .
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